Geschäftsordnung der Schülervertretung

der

J a n u s z – K o r c z a k – S c h u l e

-Evangelische Fachschule für Sozialwesen-

-Bildungsgang für Erzieher-

Die rechtlichen Grundlagen für unsere Geschäftsordnung sind das Landesgesetz über Schulen in Rheinland-Pfalz (4. Abschnitt: Schülervertretungen; 7. Abschnitt: gemeinsame Bestimmungen) und die Verwaltungsvorschrift über die Schülervertretungen vom 30.03.2000.

Es wird die weibliche Form benutzt, da über 90% der Schülerschaft weiblich ist.

Information der neuen Unterstufe

Zu Beginn eines Schuljahres informiert die SV den neuen Jahrgang in einer Vollversammlung über die Bedeutung der SV-Arbeit und über die Arbeit der SV-Mitglieder an dieser Schule.

1. Zusammensetzung der SV

Die Schülervertretung setzt sich aus den in den Klassen gewählten Klassensprecherinnen und Klassensprechervertreterinnen zusammen. Hinzu kommen die Schülersprecherin, deren Vertreterin und die Verbindungslehrerin, welche von der gesamten Schülerschaft in einer Vollversammlung gewählt werden. Näheres regelt die Wahlordnung.

2. Wahlen

2.1. Wahl der Klassensprecherin und deren Vertreterin

Die Klassensprecherinnen und deren Vertreterinnen der Oberstufe werden am ersten Schultag gewählt. Sind neue Schülerinnen in der Klasse, gilt die Regelung der Unterstufe.

Die Unterstufe wählt in der fünften Woche. Je nach Beginn des 2. Zwischenpraktikums können sich diese Termine verschieben, dies gilt auch für 2.2.

2.2. Wahl der Schülersprecherin und deren Vertreterin

In der sechsten Woche erfolgt die Wahl der Schülersprecherin und deren Vertreterin. Grundsätzlich kann jede Schülerin für die Wahl zur Schülersprecherin kandidieren. Allerdings hat es sich bei uns bewährt, wenn die Schülersprecherin aus der Oberstufe und deren Vertretung aus der Unterstufe kommt.

Bei dieser Vorgehensweise ist eine gegenseitige Vertretung während der Zwischenpraktika gewährleistet. Außerdem bleibt die Kontinuität in der SV und die Verbindung mit dem Team erhalten, wenn die Oberstufe die Schule verlässt.

2.3. Wahl der Verbindungslehrerin

Die Verbindungslehrerin wird zeitgleich mit der Schülersprecherin gewählt.

Von allen Wahlgängen erhält die Schulleitung ein Protokoll

3. Finanzen

3.1. Einnahmen

Jede Klasse zahlt monatlich, für die Aufgaben der SV, 2,5 Euro in die SV-Kasse ein. Dieses Geld wird regelmäßig, an einem festgelegten Termin, während den SV- Sitzungen eingesammelt.

Von der Schulleitung erhält die SV jedes Jahr einen bestimmten Betrag (zur Zeit 1,5 €) pro Schülerin für die SV-Arbeit.

3.2. Kassenwartin und SV-Kasse

Die SV wählt eine Kassenwartin und eine Vertreterin. Bei uns hat es sich bewährt, wenn die Kassenwartin aus der Oberstufe und ihre Vertretung aus der Unterstufe kommt. Bei dieser Vorgehensweise ist eine gegenseitige Vertretung während der Zwischenpraktika gewährleistet.

Wenn die Kassenwartin aus der Oberstufe kommt, verwaltet sie die Kasse bis zu den Prüfungen, dann wird die Kasse an ihre Vertreterin, falls diese aus der Unterstufe kommt, übergeben. Ansonsten muss sie die Kasse bis zum Schuljahresende führen.

Die Übergabe und die Abrechnung der SV-Kasse findet im Beisein der Schulsekretärin statt.

Einzelheiten zur Kassenführung befinden sich im Einband des SV-Kassenbuchs.

3.3. Konto der SV

Die SV führt ein Girokonto bei der Kreissparkasse Rhein-Hunsrück. Unterschriftsberechtigt

sind die beiden Kassenführerinnen.

3.4. Fahrtkosten

Für Fahrten mit einem privaten Fahrzeug zu Anlässen außerhalb der Schule, wenn die SV eine Vertretung wünscht, erhält die Fahrerin eine Kostenpauschale von 0,26 € pro Kilometer aus der SV Kasse. Damit sind alle Ansprüche abgedeckt.

Für Fahrten mit der Bahn (2. Klasse) und ÖPNV können die Teilnehmerinnen einen Vorschuss aus der SV Kasse erhalten, der nach Abschluss der Fahrt abgerechnet wird (die Fahrkarten sind vorzulegen).

Eine Rückerstattung der Fahrtkosten von anderer Stelle (z.B. Landesschülerkonferenz, SVEA) ist wahrzunehmen unter Angabe des SV Kontos. Da eine solche Rückerstattung häufig verzögert erfolgt, werden die Fahrtkosten aus der SV Kasse bezahlt, aber zur Rückerstattung muss dann das SV Konto angegeben werden.

4. Organisation von SV-Sitzungen

SV-Sitzungen finden in der Regel einmal wöchentlich statt. Diese sollten abwechselnd in Unterricht und Mittagspause gelegt werden.

In Ausnahmefällen kann eine SV-Sitzung auch ohne die Verbindungslehrerin stattfinden.

Die Schulleitung hat das Recht, an SV-Sitzungen teilzunehmen. Die Schulleitung kann auch auf Wunsch der SV zu einer Sitzung eingeladen werden. Die Leitung der SV-Sitzungen hat in der Regel die Schülersprecherin oder ihre Vertretung. Über jede SV-Sitzung wird abwechselnd Protokoll geführt. Die Protokolle müssen bis zur nächsten SV-Sitzung vorliegen, damit sie verabschiedet und veröffentlicht werden können. Nach der Verabschiedung wird das Protokoll der Kassenwartin zur Vervielfältigung ausgehändigt. Anschließend wird es an die Klassensprecherinnen, die Schülersprecherin, die Verbindungslehrerin und die Schulleitung verteilt und veröffentlicht.

5. Unterrichtsversäumnisse der SV-Mitglieder durch die Teilnahme an SV-Sitzungen

Wenn SV-Mitglieder aus den SV-Sitzungen in den Unterricht kommen, fällt es ihnen oft schwer, sich sofort für ihre mündliche Mitarbeit zu engagieren, da ihnen z.B. Vorhergegangenes fehlt, daher dürfen Lehrerinnen diese Unterrichtsversäumnisse nicht zu Lasten der mündlichen Mitarbeit rechnen.

Die SV hat darauf zu achten, dass bei den SV-Sitzungen nicht immer derselbe Unterricht versäumt wird.

6. Versäumnisse von SV-Sitzungen

Kann ein SV-Mitglied nicht an einer SV-Sitzung teilnehmen, so muss es sich bei der Schülersprecherin abmelden.

7. Teilnahme an Teamsitzungen der Lehrer und Dienstweg

Die Schülersprecherin und deren Vertretung nehmen in der Regel an den Teamsitzungen der Lehrer teil. Dort Erfahrenes - soweit nicht unter Verschwiegenheit - wird in die SV-Treffen gegeben und von dort in die Klassen weitergegeben.

Anfragen und Probleme aus der Schülerschaft laufen über die Klassensprecherinnen zur SV und von dort ins Team, wenn nicht der Weg über Klassenlehrerin, Fachlehrerin oder Verbindungslehrerin gesucht wird.

Die Schülersprecherin und ihre Vertreterin repräsentieren die gesamte Schülerschaft im Team. Haben Klassen sich zu bestimmten Themen trotz Aufforderung keine Meinung gebildet, entscheidet die SV eigenständig für alle.

8. Teilnahme der SV an Veranstaltungen außerhalb der Schule

Die Schülersprecherin und ihre Vertreterin vertreten die Schülerinnen nach außen (z.B. Landesschülerkonferenz, Treffen der SV der Evangelischen Fachschulen –SVEA-). Für diese Treffen sind sie von Unterricht befreit, der Unterrichtsstoff ist nachzuarbeiten.

Finden diese Treffen während der Zwischenpraktika statt, bittet die Schulleitung die Praxisstelle um deren Einverständnis zur Beurlaubung vom Praktikum.

Diese Zeiten sind weder vorzuarbeiten noch nachzuholen und fallen auch nicht unter die 3 Fehltage (siehe: Aufgaben, Wahl und Verfahrensweise der Schülervertretungen, VV des MBWW vom 30.03.200, § 1, Nr. 2: Freistellung der Schülervertreterinnen und Schülervertreter in der Schule und in der Ausbildungsstelle).

Sind sie an der Teilnahme verhindert, entsendet die SV jeweils eine Vertreterin der Unter- und/oder der Oberstufe.

9. Anträge zur Fahrtkostenerstattung

Auf der Tagung des Bundesverbandes Evangelischer Ausbildungsstätten (BEA) im November 2002 in Eisenach wurde beschlossen, dass eine SV-Teilnehmerin die Fahrtkosten vom Diakonischen Werk, Stuttgart, bezahlt bekommt. Dazu wird ein Antrag auf der SVEA Tagung gestellt. Die andere SV-Teilnehmerin erhält ihre Fahrtkosten von ihrem Schulträger. Dazu ist beim Schulleiter ein Antrag auf Übernahme der Fahrtkosten zu stellen.

10. Verteilung von Aufgaben

Zur Entlastung der Klassensprecherinnen und Klassensprechervertreterinnen sollten diverse Aufgaben und Ämter an die Klasse übergeben werden. ( z.B. Klassenbuchführung, Festausschuss,.....)

11. Vollversammlungen

Im Allgemeinen kann etwa alle acht Wochen eine Vollversammlung stattfinden. Diese wird von der SV oder von der Schulleitung einberufen. Eine Vollversammlung kann auch ohne besondere Themen stattfinden und zum allgemeinen Austausch dienen.

12. SV-Tage

Im laufenden Schuljahr kann in Oberwesel (JGH), Koblenz (JGH) o.ä., eine SV Tagung mit einer Übernachtung und unter Beteiligung der Verbindungslehrerin stattfinden.

Wenn alle Wahlen stattgefunden haben, steht es der SV zu, sich für einen Tag aus dem Schulbetrieb zurückzuziehen, um sich gegenseitig zu informieren, sich kennen zu lernen und um Grundzüge der SV-Arbeit zu besprechen.

13. Exkursionen der SV

Gegen Ende des Schuljahres kann die SV einen Abschiedsausflug machen.

14. Bescheinigung der SV Mitarbeit auf Zeugnissen

Auf Antrag der Schülerinnen kann die Mitarbeit in der SV auf den Zeugnissen unter Bemerkung bescheinigt werden.

Zum Abschlusszeugnis wird auf Antrag die Mitarbeit in der SV auf einem Zusatzblatt bestätigt.

Aufgestellt und beschlossen durch die SV des Schuljahres 1999/2000. Ergänzt im September 2001, November 2002.

Genehmigt durch die Schulleitung und das Team.
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